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 insbesondere ernsthaft besorgt über die gefährliche Situation, 
die durch die Handlungen der illegalen, bewaffneten israelischen 
Siedler in dem besetzten Gebiet entstanden ist, wie durch das am 
25. Februar 1994 von einem illegalen israelischen Siedler in Al-
Khalil verübte Massaker an palästinensischen Gottesdienstbesu-
chern veranschaulicht wird, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs76, 

 1. erklärt erneut, dass die israelischen Siedlungen in dem 
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in dem 
besetzten syrischen Golan unrechtmäßig sind und ein Hindernis 
für den Frieden und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
darstellen; 

 2. fordert Israel auf, die De-jure-Anwendbarkeit des Gen-
fer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivil-
personen in Kriegszeiten73 auf das besetzte palästinensische Ge-
biet einschließlich Jerusalems und den besetzten syrischen Golan 
zu akzeptieren und sich genauestens an die Bestimmungen des 
Abkommens, insbesondere des Artikels 49, zu halten; 

 3. verlangt die vollständige Einstellung des Baus der neu-
en Siedlung am Dschebel Abu Ghneim und der gesamten israeli-
schen Siedlungstätigkeit in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet einschließlich Jerusalems und in dem besetzten syrischen 
Golan; 

 4. unterstreicht die Notwendigkeit der vollinhaltlichen 
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats vom 
18. März 1994, in der der Rat unter anderem die Besatzungs-
macht Israel aufgefordert hat, auch weiterhin Maßnahmen zu be-
schließen und durchzuführen, so unter anderem auch die Be-
schlagnahmung von Waffen, mit dem Ziel, rechtswidrige Ge-
walthandlungen seitens der israelischen Siedler zu verhindern, 
und in der er gefordert hat, dass Maßnahmen ergriffen werden, 
um die Sicherheit und den Schutz der palästinensischen Zivilper-
sonen in dem besetzten Gebiet zu gewährleisten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/79 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 150 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen77 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/576)  

54/79. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems beein-
trächtigen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich derjenigen, die auf ihrer zehnten Notstandssonderta-
 
76 A/54/183. 
77 Einzelheiten siehe Anhang II.  

gung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 
zuletzt Resolution 904 (1994) vom 18. März 1994 und Resolu-
tion 1073 (1996) vom 28. September 1996, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Ge-
biete beeinträchtigen78, sowie der Berichte des Generalsekre-
tärs79, 

 im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Ge-
meinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die Ge-
währleistung der Achtung des Völkerrechts, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des ge-
waltsamen Gebietserwerbs, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten80 auf 
das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jerusalems 
und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebiete An-
wendung findet, 

 erinnernd an die am 13. September 1993 in Washington er-
folgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die Regierung 
des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisa-
tion81 sowie die darauf folgenden Durchführungsabkommen, na-
mentlich das am 28. September 1995 in Washington unterzeich-
nete Israelisch-palästinensische Interimsabkommen über das 
Westjordanland und den Gazastreifen82, und an die am 4. Sep-
tember 1999 erfolgte Unterzeichnung der Vereinbarung von 
Scharm esch-Scheich, 

 Kenntnis nehmend vom Abzug der israelischen Armee aus 
dem Gazastreifen und dem Gebiet von Jericho und den nachfol-
genden israelischen Umdislozierungen, im Einklang mit den von 
den Vertragsparteien geschlossenen Abkommen, 

 besorgt über die anhaltende Verletzung der Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Israel, 
insbesondere über die Anwendung der kollektiven Bestrafung, 
die Abriegelung von Gebieten, die Annexion und die Errichtung 
von Siedlungen, sowie über die Maßnahmen, die Israel nach wie 
vor zur Änderung des Rechtsstatus, der geografischen Beschaf-
fenheit und der demografischen Zusammensetzung des besetzten 
palästinensischen Gebiets einschließlich Jerusalems ergreift, 
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 überzeugt von der positiven Wirkung einer vorübergehenden 
internationalen beziehungsweise ausländischen Präsenz in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet auf die Sicherheit und den 
Schutz des palästinensischen Volkes, 

 denjenigen Ländern ihren Dank für ihren positiven Beitrag 
bekundend, die sich an der vorübergehenden internationalen Prä-
senz in Hebron beteiligt haben, 

 überzeugt von der Notwendigkeit der vollinhaltlichen Durch-
führung der Resolutionen 904 (1994) und 1073 (1996) des Si-
cherheitsrats, 

 1. stellt fest, dass alle Maßnahmen, welche die Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Jerusalems unter Verletzung der einschlägigen Be-
stimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten80 und unter Zuwider-
handlung gegen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gültigkeit besit-
zen und dass diese Maßnahmen sofort einzustellen sind; 

 2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Praktiken 
und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des palästi-
nensischen Volkes verletzen; 

 3. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Unver-
sehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets zu er-
halten und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern in 
dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Beschränkungen für 
die Einreise nach und die Ausreise aus Ost-Jerusalem, und die 
Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den übrigen Teilen der Welt 
zu gewährleisten; 

 4. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, im Einklang mit 
den geschlossenen Abkommen die Freilassung aller noch 
willkürlich in Haft oder in Strafgefangenschaft befindlichen 
Palästinenser zu beschleunigen; 

 5. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf, alle 
Grundfreiheiten des palästinensischen Volkes uneingeschränkt zu 
achten; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/80 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 150 Stimmen bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen83 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/576)  

54/80. Der besetzte syrische Golan 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
 
83 Einzelheiten siehe Anhang II.  

palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Ge-
biete beeinträchtigen84, 

 zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte syri-
sche Golan nach wie vor unter israelischer militärischer Beset-
zung befindet, 

 unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981, 

 sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolu-
tionen, zuletzt Resolution 53/57 vom 3. Dezember 1998, 

 nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär ge-
mäß Resolution 53/57 vorgelegt hat85, 

 unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen, 
in denen sie Israel unter anderem aufgefordert hat, seine Beset-
zung der arabischen Gebiete zu beenden, 

 erneut die Unrechtmäßigkeit des israelischen Beschlusses 
vom 14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen 
Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwal-
tung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses Gebiets 
geführt hat, 

 erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb nach 
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Natio-
nen, unzulässig ist, 

 sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten86 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet, 

 eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats vom 
14. Juni 1967, 

 mit Genugtuung über die Einberufung der Friedenskonferenz 
über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der Resolu-
tionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 1967 
und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Verwirklichung 
eines gerechten, umfassenden und dauerhaften Friedens zum Ziel 
haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck verleihend, 
dass der Friedensprozess bei den Verhandlungen mit der Syri-
schen Arabischen Republik und Libanon ins Stocken geraten ist, 

 1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlägi-
gen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan Folge zu 
leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Sicherheits-
rats, worin der Rat unter anderem beschlossen hat, dass der Be-
schluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht, sei-
ner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen, null 
und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist, und verlangt 
hat, dass die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluss umgehend 
rückgängig macht; 
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